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Das Magazin

TITEL
DIE WIRTSCHAFT – Ihr Wirtschaftsmagazin von 
der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-
Sieg.

KURZCHARAKTERISTIK
DIE WIRTSCHAFT ist das offizielle Magazin der 
Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-
Sieg. Als regionales Wirtschaftsmagazin enthält 
es wertvolle Informationen, Tipps, Meldungen 
und Reportagen – für und aus dem Mittelstand 
der Region. 

DIE WIRTSCHAFT richtet sich in erster Linie an 
Entscheider: vom mittelständischen Geschäfts-
führer bis zum Vorstandsvorsitzenden eines 
Global Players. Aktuelle Unternehmensnach-
richten, Interviews, spannende Hintergrund-
geschichten und packende Reportagen aus der 
Wirtschaftswelt sind fester Bestandteil des 
Magazins. Darüber hinaus gibt es nützliche  
Serviceseiten, Unternehmensporträts, interne 
Veranstaltungshinweise und regelmäßig erschei-
nende Sonderthemen im „Verlag Spezial“.

ZIELGRUPPE
Zu den Lesern des IHK-Magazins zählen große 
und mittelständische Unternehmen, Einzelunter-
nehmen und Selbstständige mit hoher Gewinn-
umlage. Zum Leserkreis gehören Inhaber, 
Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, Gesell-
schafter und leitende Angestellte. Diese Leser-
schaft zeichnet sich durch einen gehobenen 
Lebens- und Bildungsstandard sowie großes 
unternehmerisches Interesse aus.

RUBRIKEN
- Aktuelles (wichtige Meldungen und Termine 

aus der Region)
- Titelthema
- Reportage
- Unsere Region
- Service
- Neues aus Berlin und Brüssel
- Ehrenamt
- Bonner Wirtschaftstalk
- Fragen an …
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Das Magazin

ERSCHEINUNGSWEISE
10 Mal im Jahr  
(jeweils zum 15. des Monats)

Doppelausgaben:
Juli/August zum 31.07.
Dezember/Januar zum 20.12.

Anzeigen-Druckunterlagenschluss:
jeweils zum 1. des Vormonats

Druckunterlagenschluss:
jeweils zum 15. des Vormonats

Druckauflage:
ca. 30.000 Stk.

Verbreitete Auflage:
ca. 30.000 Stk.

HEFTFORMAT
DIN A4 (210 x 297 mm)
Satzspiegel: 185 x 256 mm

JAHRGANG
74. Jahrgang 2020

UMFANGSANALYSE
10 Ausgaben im Jahr 2019 
Doppelausgaben: Juli/August, Dezember/Januar

REICHWEITE
Ergebnisse der bundesweiten TNS Emnid-Reich-
weitenstudie Entscheider im Mittelstand 2018 
auf Seite 12.
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Verbreitungsgebiet

DIE WIRTSCHAFT ist ein regionales Business-to-Business-Magazin  
mit einer monatlichen Auflage von ca. 30.000 Exemplaren. Empfänger 
sind Unternehmer, Geschäftsführer, Gesellschafter und leitende  
Angestellte von Unternehmen im Kammerbezirk  
Bonn/Rhein-Sieg.
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Niederkassel

 ist ein regionales Business-to-Business-Magazin  
mit einer monatlichen Auflage von 43.000  Exemplaren  
in ansprechender vierfarbiger Aufmachung.

Empfänger sind Unternehmer, Geschäftsführer,  
Gesellschafter und leitende Angestellte  
von Unternehmen im Kammerbezirk Bonn/Rhein-Sieg.
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Themenplan Verlag Spezial 2020

FEBRUAR
Bauen, Vermieten, Verkaufen

MÄRZ
Dienstleister in vielen Facetten

APRIL
Fuhrparkmanagement – so wichtig wie nie

MAI
Energie, Umwelt und Natur

JUNI
Veranstaltungen, Messen und Events

Es gilt der jeweilige Anzeigen- und Redaktionsschluss der Hauptausgabe; Änderungen vorbehalten.

JULI/AUGUST
Eine Wirtschaftsregion boomt

SEPTEMBER
Mitarbeiter halten sich fit

OKTOBER
Moderne Logistik

NOVEMBER
Nachhaltige Investments und  
Versicherungsmanagement

DEZEMBER/JANUAR
Recht und Steuern

Unter dem Label Verlag Spezial werden auf 6 bis 
12 Seiten Kernthemen der regionalen Wirtschaft  
behandelt. Innerhalb der monatlich wechselnden  
Themen schwerpunkte bieten sich für Kunden 
attraktive Möglichkeiten, ihr Unternehmen auf-
merksamkeitsstark zu präsentieren.

KONTAKT
Beratung/Buchung:
Renate Vogel
Telefon: 030 26393488
az@wirtschaft-brs.de



Mediadaten 2020 7 

34 DIE WIRTSCHAFT SEPTEMBER 2019 35 DIE WIRTSCHAFT SEPTEMBER 2019

WIRTSCHAFT  
FÜR DIE ZUKUNFT

Unter dem Hashtag Fridays for Future versammeln sich 
längst nicht mehr nur Schülerinnen und Schüler. Mittler-

weile haben auch Unternehmen den Weckruf gehört  
und engagieren sich für den Klimaschutz.

Sie sind längst in aller Munde und haben 
sich Gehör verschafft: Die jungen Men-
schen der Fridays for Future Bewegung 
mobilisieren auf breiter Ebene und fordern 
die Politik und Gesellschaft zum Handeln 
auf. Selbst diejenigen, welche Umwelt- und 
Klimaschutz lieber den Fachleuten überlas-
sen würden, haben mittlerweile begriffen, 
dass sich jeder einzelne mit seinen ihm zur 
Verfügung stehenden Mitteln beteiligen 
kann und muss, um zu retten, was noch zu 
retten ist. Fridays for Future, ein geflügelter 
Begriff, der weit mehr bedeutet als ein paar 
Schulpflichtige, die sich einen lauen Freitag 
gönnen wollen. Die von Greta Thunberg  
initiierte soziale Bewegung von Schülern 
und Studenten, die sich für den Klima-
schutz einsetzt, hat sich zu einer weltweiten 
Bewegung entwickelt. Unter anderem ver-
kündete Amnesty International im Juni,  
dass Greta Thunberg und Fridays for Fu-
ture mit dem „Ambassador of Conscience 
Award“ für 2019, der höchsten Auszeich-
nung der Menschenrechtsorganisation,  
geehrt werden soll. Und auch in Deutsch-
land tut sich einiges. Der deutsche Ableger 
der Bewegung veröffentlichte bereits am 
8. April 2019 im Rahmen einer Pressekon-
ferenz einen Forderungskatalog mit kurz- 
und langfristigen Zielen. Hauptsächlich 
zusammen mit Wissenschaftlern der HTW 
Berlin und des Fraunhofer-Institutes für 
Energiewirtschaft und Energiesystemtech-
nik entwickelt, fordert der Maßnahmen-
katalog unter anderem die Senkung der 
Treibhausgasemissionen in Deutschland 
bis 2035 auf netto null, die Umsetzung des 
Kohleausstiegs bis 2030 und eine Energie-
versorgung aus 100 Prozent erneuerbaren  
Energien bis 2035. Bis Ende diesen Jah-
res möchte die Bewegung erreichen, dass 
Subventionen für fossile Energien abge-
schafft werden, ein Viertel aller Atom-
kraftwerke abgeschaltet werden sowie die 
Einführung einer Kohlenstoffsteuer auf 
alle Treibhausgasemissionen, die durch die 
Erderwärmung zukünftigen Generationen 
entstehende Kosten kompensiert. Laut Um-
weltbundesamt wäre dies ein CO₂-Preis  
von ca. 180 Euro pro Tonne. Und vor allem  
der jüngeren Bevölkerung – ob Teil der 
FFF-Bewegung oder nicht – ist es ernst. 

Laut einer Umfrage des Meinungs for-
schungs instituts Ipsos für „Zeit Campus“, 
halten fast 75 Prozent 18- bis 30-Jährigen 
den Klimawandel für eine der größten 
Herausforderung unserer Zeit. Rund drei 
Prozent würden regelmäßig an Fridays for 
Future Demontrationen teilnehmen.

Bewegung lässt auch Unternehmen 
nicht kalt
Und die Beharrlichkeit, mit der die jungen 
Aktivisten für mehr Klimaschutz auf die 
Straße gehen, zahlt sich aus, zumindest 
was Sympathien und Mitmacher anbe-
trifft. Denn die Schüler und Studenten sind 
längst nicht mehr allein. Fridays for Future 
bekommt mittlerweile auch Unterstützung 
aus der Wirtschaft: Die „Entrepeneurs for 
Future“, eine Initiative engagierter Unter-
nehmen, teilt die Forderungen der Fridays 
for Future Bewegung. Die Unternehmer-
innen und Unternehmer schreiben sich 
auf die Fahnen, den Klimaschutz voran-
zubringen und setzen sich dafür ein, dass 
die Wirtschaft mit innovativen Produkten, 
Technologien, Dienstleistungen und Ge-
schäftsmodellen zu einem schnelleren 
Klimaschutz beiträgt. Was sie eint, ist vor 
allem die Überzeugung, dass schnellere und 
bessere Klimaschutzmaßnahmen notwen-
dig sind. Im Mai stellten die Entre peneure 

im Rahmen einer Freitags demon stration 
ihrerseits einen eigenen Forderungskatalog 
vor – unterschrieben von über 1.000 Unter-
nehmen, denen es auch ernst ist mit dem 
Klimaschutz. Während eines Presse termins 
gab Tim Meyer vom Ökostrom-Anbieter 
Naturstrom der Tageszeitung TAZ zu Proto-
koll: „Die Klimastreik-Bewegung legt den 
Finger zu Recht in die Wunde. Statt immer 
nur Bedenken zu formulieren, muss die Poli-
tik auf die Forderungen etwa nach einer 
CO₂-Steuer und einem schnelleren Kohle-
ausstieg reagieren. Welches Zukunftsbild 
vermitteln wir den jungen Leuten denn, 
wenn wir immer nur sagen, was nicht geht?“

Die Bewegung wächst und wächst
Was anfangs hauptsächlich Unterzeichner 
in kleineren Betrieben aus dem Umwelt-
sektor fand, findet mehr und mehr Unter-
stützer. Sie rekrutieren sich unter anderem 
aus Ernährungswirtschaftsunternhemen, 
Handwerks- und Produktionsbetrieben und 
dem Einzelhandel. Große Unternehmen wie 
die Recyclingfirmen Veolia und Remondis 
oder Mittelständler der Babymarke Hipp 
und der „Erdal“-Produzent Werner & Mertz 
machten vor, wie man sich engagiert, so-
dass sich die Liste der Unterzeichner bis 
zum Sommer auf über 2.000 ausgeweitet 
hat. Die Initiatoren, darunter der BVMW – 
Bundes verband mittelständische Wirtschaft 
Unternehmerverband Deutschlands e. V.,  
der Bundesverband Deutsche Startups e. V. k 

„Die Klimastreik-Bewegung 
legt den Finger zu Recht 

in die Wunde. Statt immer 
nur Bedenken zu formu-
lieren, muss die Politik 

auf die Forderungen etwa 
nach einer CO₂-Steuer und 
einem schnelleren Kohle-

ausstieg reagieren. Welches 
Zukunftsbild vermitteln wir 
den jungen Leuten denn, 

wenn wir immer nur sagen, 
was nicht geht?“
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Beispielseiten Verlag Spezial
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und das Forum Nachhaltig Wirtschaften, 
stellen sich hinter das Pariser Klimaschutz-
abkommen. In ihrer Stellungnahme sind 
klare Forderungen zu lesen:

1.  Eine wirksame und planbar steigende 
CO₂-Bepreisung für alle Sektoren. Inves-
titionen werden so in eine kohlenstoff-
arme Infrastruktur, Technologien und 
Produkte gelenkt.

2.  Energiewende beschleunigen. Schneller, 
gesetzlich verankerter Kohleausstieg 
im Einklang mit den deutschen Klima-
schutz zielen. Eine Energieeffizienz-
strategie zur Verankerung von Effi cien cy 
First, Steuerförderung für Gebäude-
sanie rungen sowie ein ambitioniertes 
Gebäude energiegesetz mit Vorbildrolle 
der öffentlichen Hand. Deutschland,  
Europa und die Welt können technisch 
zu 100 % aus erneuer baren Energien  
versorgt werden.

3.  Divestment und Abschaffung klima-
schäd licher Subventionen bis zum Jahr 
2025. So haben es Deutschland und die 
anderen G7-Staaten beschlossen.

4.  Eine Mobilitätswende, die auf Verkehrs-
vermeidung, öffentlichen Verkehr, um-
welt freundliche und geteilte Verkehrs-
mittel sowie CO₂-freie Antriebs systeme 

setzt. Wir brauchen die Besteuerung des 
Flugverkehrs (Kerosin steuer) und redu-
zierte Umsatzsteuern auf öffentliche 
Verkehrsmittel im Nah- und Fernverkehr 
sowie auf Produkte und Dienstleistungen 
des Radverkehrs.

5.  Eine Agrar- und Ernährungswende. Die 
Subventionspolitik in der Landwirtschaft 
und die Rahmenbedingungen für die  
Ernährungswirtschaft müssen in Einklang  
mit den Klimaschutzzielen der Bundes-
regierung stehen – und mit wirksamen 
Maßnahmen wie der Ausdehnung einer 
ökologischen und klima schonenden 
Landwirtschaft und der Förderung ent-
sprechender Ernährungs- und Konsum-
stile unterstützt werden.

6.  Kreislaufwirtschaft forcieren. In der Regel 
ist die Nutzung von Sekundärrohstoffen  
der Nutzung von Primär roh stoffen über- 
legen, da sie mit weniger Energieaufwand  
hergestellt werden können und auf ge-
rin gere Transportwege angewiesen sind.  
Rücknahme-, Recy cling-, Wieder ver wer-
tungs quoten müssen nicht nur gesetzt, 
sondern auch durch gesetzt werden.

7.  Aufbau eines Klima-Innovationsfonds 
für etablierte Unternehmen und Start ups, 
die innovative Lösungen für die Steuerung /  
Bewältigung der Klimakrise realisieren.

auch die Politik in der Pflicht, dass sie 
endlich im großen Rahmen handeln müsse, 
beispiels weise indem sie die Rahmen be-
dingung durch die CO₂-Bepreisung oder 
Abgaben auf Spritz- und Düngemittel 
in der Landwirtschaft ändere. „Es geht 
um marktwirtschaftliche Veränderungen 
der Rahmenbedingungen und nicht um 
dirigis tische Einzelmaßnahmen oder Zu-
schüsse“, so Thomas Jorberg gegenüber 
dem Deutsch landfunk. Einig sind sich alle 
Entrepneurs for Future, dass es ohne eine 
CO₂-Abgabe nicht geht und diese unaus-
weichlich kommen wird. Wie hoch diese 
sein soll, darin ist man sich auch intern  
uneins. Allerdings fordern ausnahmslos 

Klima- und Umweltschutz stehen nicht erst seit der aktu-
ellen Klimaschutz-Debatte auf der Tagesordnung vieler 
Unternehmen. Auch die Müllabfuhr im Rhein-Sieg-Kreis 
engagiert sich schon lange für den Umweltschutz und 
setzt sich für die Nutzung regenerativer Energien ein. Die 
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG) hat dafür 
verschiedene Projekte ans Laufen gebracht. Zwei Beispiele:

Solarstrom von den Dächern der Abfallanlagen
Bereits seit 2010 stellt die Abfallwirtschaftsgesellschaft ihre Dach-
flächen für die Produktion von Solarstrom zur Verfügung. Eine 
der letzten Aktionen fand Ende 2017 statt. Damals wurde auf den 
Dächern der RSAG-Entsorgungsanlage Troisdorf eine Photovolta-
ikanlage feierlich in Betrieb genommen. Dazu ging die RSAG eine 
Kooperation mit der BürgerEnergie Siebengebirge e. G. ein. Der 
erzeugte Sonnenstrom wird zum Großteil (ca. 65 % der Erzeugung) 
direkt vor Ort genutzt und deckt damit ca. 35 % des gesamten 
Strombedarfs der Entsorgungsanlage ab. Rund 1.500 m² Dachfläche 

Mitglieder im Cleopa Energienetz verbinden Nachhaltigkeit mit 
unternehmerischem Erfolg! Der Infokanal für Mitglieder beinhaltet 
redaktionelle Infos zur Energieeinsparung im Unternehmen und 
aktuellen Fördermöglichkeiten mit nicht rückzahlbaren Zuschüs-
sen. Damit können Verbräuche von Strom, Gas, Wasser und CO₂ 
Emissionen reduziert werden. 

Umwelt und Gesellschaft verbinden. Klei-
nen und mittel ständischen Unternehmen 
bescheinigt Reuter, dass sie in Sachen 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz längst 
weiter seien als die Politik. In Ihrem Blog 
schreibt sie, dass das „Scheitern der EU 
bei der gemeinsamen Festlegung des Ziels 
Klimaneutralität bis 2050 angesichts der 
europaweiten Klima bewegung ein herber 
Rückschlag“ sei. Auch in Europa gelänge 
es immer wieder „einer kleinen Minderheit 
von Bremsern, die dringend notwendige 
Weichenstellung hin zu Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz aufzuhalten.“ Das betrachtet  
sie mit entsetzter Verwunderung, da mittler-
weile selbst „traditionelle Bremser“ wie die k  

8.  Ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz, 
das eine dekarbonisierte Wirtschaft im 
Einklang mit dem in Paris vereinbarten 
1,5° C Ziel erreicht.*

  * Quelle www. entrepreneurs4future.de/
stellungnahme

Wirtschaft hat Politik längst überholt
Übrigens: Alle beteiligten Unternehmen 
haben bereits konkrete Lösungen für die 
Energiewende, die Klimaneutralität und 
die Kreislaufwirtschaft entwickelt. Thomas 
Jorberg, Vorstandssprecher der genossen-
schaftlichen GLS Gemeinschaftsbank sagt: 
„Alle Entwicklungen sind innovativ im 
nachhaltigen Sinne. Dies ist Kern unserer 
Geschäftspolitik“. In einem Radiointerview 
mit dem Deutschlandfunk macht er deut-
lich, dass es zwar schon viele Unternehmen 
gäbe, die etwas für die Klimawende tun, 
was allerdings nicht ausreiche. Er sieht 

alle, dass schnell und und auch auf natio-
naler Ebene gehandelt werden muss. Ein 
Vorhaben, das beispielsweise der Bundes-
verband der Deutschen Industrie nicht 
unterschreibt. Dieser unter stützt eine CO₂-
Abgabe nur auf europäischer Ebene. Hier-
für erhält der Bundesverband von vielen 
Unternehmern die rote Karte. So auch von 
der Initiative UnternehmensGrün, deren 
Geschäftsführerin Dr. Katharina Reuter 
klare Worte findet: „Wer eine CO₂-Abgabe 
nur EU-weit will, der will sie in Wahrheit 
verhindern.“ Der ökologisch orientierte 
Unternehmensverband, dem ins besondere 
KMU angehören, setzt sich bereits seit 1992 
dafür ein, die Verantwortung für Wirtschaft, 

Über die Einkaufsgemeinschaft des Cleopa Energienetzes haben 
Sie Vorteile im Handelsportal von Cleopa. Hier erwarten Sie große 
Preisnachlässe z. B. beim Kauf und Leasing von Fahrzeugen. Dank 
der Bündelung sparen die Mitglieder aktuell bis zu 41 Prozent beim 
Autokauf, z. B. bei VW, Toyota, Hyundai, Renault, Audi, Skoda, 
Seat und Fiat.

ADVERTORIAL

RSAG setzt Zeichen für Nachhaltigkeit

100 xÜber nachhaltig
nachhaltigkeitskarte.de

Schauen Sie doch mal rein:

Nachhaltige Konsumtipps im Rhein-Sieg-Kreis: Shoppen, Verleihen, Lesen, Reparieren, Entsorgen

RSAG_Nachhaltigkeitskarte_2019-210x101mm.indd   1 10.07.19   08:54

ist mit Solarmodulen belegt, die so viel Strom erzeugen, dass rund 
65 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden könnten. 
Oder ein Elektroauto könnte 1,2 Millionen Kilometer fahren. –  
Die RSAG plant, weitere Dachflächen für Solarstrom freizugeben.

Wärmenetz für Anwohner
Im Sankt Augustiner Stadtteil Niederpleis betreibt die RSAG einen 
Entsorgungs- und Verwertungspark und verfügt dort auch über 
einen Verwaltungsneubau. Für die unmittelbare Nachbarschaft 
übernimmt der Abfallentsorger nicht nur die Müllabfuhr, son-
dern ist seit Jahresbeginn auch Wärmelieferant. Rund 900 Meter 
Rohrleitungen wurden in den angrenzenden Straßen des Verwal-
tungsgebäudes verlegt mit dem Ziel, die umliegenden Gebäude 
mit Warmwasser zu versorgen. Ein Blockheizkraftwerk, welches 
mit Deponiegas betrieben wird, und Hackschnitzel aus Holz heizen 
dafür dem Wasser richtig ein. Neben dem Verwaltungsgebäude 
konnten so noch rund ein Dutzend weiterer Gebäude mit Wärme 
versorgt werden.

20.000 teilnehmende Unternehmen und Berater  

Attraktive Preisvorteile bei Handelspartnern  
(z.B. bis zu 41 % Preisvorteil für Neuwagen) 

Kostenfreie Mitgliedschaft für Unternehmen 

Aktuelle Infos zu Förderung für Beratung und Investitionen 
für die Energie– und Ressourceneffizienz 

Erfolgsmethoden & Spartipps für Ihr Unternehmen 

 € 

 i 

 41% 

Ihre Vorteile Cleopa Energienetz 

www.cleopa.de 

www.cleopa-card.de 

„Wer eine CO₂-Abgabe nur 
EU-weit will, der will sie in 

Wahrheit verhindern.“
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Cleopa – Nachhaltigkeit lohnt sich
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Bauabnahme und Testphase, bevor das 
neue Ladesystem mit einer ausführlichen 
Einweisung in Betrieb genommen wird.

Um die öffentliche Lade-Infrastruktur in 
Bonn und Nordrhein-Westfalen weiter 
auszubauen, hat SWB Energie und Wasser 
gemeinsam mit anderen Stadtwerken das 
Netzwerk TankE ins Leben gerufen. Damit 
werden den Fahrern von Elektrofahrzeugen 
künftig mehr Ladepunkte sowie einheit-
liche Lade- und Abrechnungsmöglichkeiten 

Elektromobilität für Betriebe – Smarte  
Ladelösungen passend zum Unternehmen.

Weg von der Erstberatung bis zur Inbetrieb-
nahme. In einem ersten Gespräch erläutern  
die Experten dem Kunden das Produkt und 
erfassen seinen individuellen Bedarf. Gege-
benenfalls wird bei einem zweiten Termin 
vor Ort die bauliche und logistische Situation 
begutachtet. Außer dem wird in Absprache 
mit dem zuständigen Betreiber das Netz 
geprüft. Im Anschluss erstellt SWB Energie 
und Wasser ein Angebot für einen indivi-
duellen Vertrag mit flexiblen Laufzeiten. 
Nach der Installation des Ladesystems folgen 

ADVERTORIAL

geboten. Über die dazugehörige TankE-
Netzwerk-App finden die Kunden im Nu zu 
ihren favorisierten Ladepunkten und erhal-
ten damit einfachen Zugang zum Elektro-
Treibstoff.

Weitere Informationen zu den intelligenten 
Ladelösungen im Full-Service-Paket gibt es 
unter www.stadtwerke-bonn.de/e-mobilitaet,  
per Mail an e-mobilitaet@stadtwerke-bonn.de  
oder telefonisch unter Telefon 0228/ 
711-2730.

SWB Energie und Wasser bietet ein 
Contracting-Modell für Unternehmen 
an: Mit individuellen Komplettlösungen 
für Ladesysteme bringt der heimische 
Energieversorger Elektromobilität  
auf Firmen-, Mitarbeiter- und Kunden-
parkplätze.

Immer mehr Elektromobile erobern die 
Straßen. Ob Auto, Roller, Pedelec oder  
E-Scooter: Die Zahl der elektromobilen 
Flitzer nimmt stetig zu. Je mehr Elektro-
autos auf den Straßen unterwegs sind,  

desto wichtiger wird der Ausbau einer  
entsprechenden Lade-Infrastruktur. SWB 
Energie und Wasser baut nicht nur die  
öffentliche Lade-Infrastruktur kontinuier-
lich aus, sondern hat auch ein neues  
An gebot für Gewerbekunden aufgelegt:  
Ob AC-Lade stationen oder DC-Schnelllade-
systeme – SWB Energie und Wasser bietet  
intelligente Ladelösungen im Full-Service-
Paket an. Dazu gehören die individuelle 
Planung, ein passgenaues Angebot und 
die Umsetzung von A bis Z. Gemeinsam 
mit zertifizierten Partnern garantiert SWB 

Energie und Wasser einen 24-Stunden-
Service – und das an sieben Tagen in der 
Woche; also Inspektion, Wartung und  
Reparatur aus einer Hand. Zudem bietet der 
heimische Energieversorger ein intelligentes 
Last- und Abrechnungsmanagement. Auf 
Wunsch können die Kunden zertifizierten 
Ökostrom laden, um die Elektromobilität 
noch nachhaltiger zu gestalten. Die Lade-
systeme bieten moderne Technik und Funk-
tionalität. Für dieses Leistungspaket zahlt 
der Kunde einen monatlichen Festpreis.
Unkompliziert und zuverlässig verläuft der  

Auto mobilbranche ihre Zukunft inzwischen in 
emissionsfreier Mobilität sähen. „Über  
die sogenannte Belastung der Wirtschaft 
wurde und wird viel gejammert. Dabei birgt 
die Transformation hin zu einer effizien-
teren und klimafreundlicheren Wirtschaft 
vor allem auch Chancen. So arbeiteten in 
der Kreislaufwirtschaft bereits über 300.000  
Beschäftigte und in der Branche der erneuer-
baren Energien sind mehr als 330.000 Men-
schen beschäftigt.“, erklärt Reuter weiter.

Klimaschutz im Grundgesetz: Maß-
nahmen statt Absichtserklärungen
Den Vorschlag zur Aufnahme des Klima-
schutzes ins Grundgesetz begrüßt Unter-
nehmensGrün zwar, doch „die Unterneh-
men brauchen keine Verfassungslyrik, 
sondern konkrete Taten“, so Reuter. Damit 
umweltfreundliche Produkte und Dienst-
leistungen sich durchsetzen, müssten um-
weltschäd liche Produkte vor allem teurer 

werden. „Das gilt für Energie genauso wie 
für Lebens mittel und andere Güter.“ Und 
auch Klaus Stähle, Rechtsexperte bei Un-
ternehmensGrün betrachtet die Auf nahme 
kritisch: „Das Grundgesetz sieht bereits den 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
vor. Dazu gehört natürlich auch das Klima“, 
doch sei es längst Zeit, diesen Auftrag kon-
kret umzusetzen, anstatt weitere Absichts-
erklärungen abzugeben. „Manche Politiker 
fordern jetzt einen‚ nationalen Klima-
konsens oder ein Gesamtkonzept, bevor 
Klimaschutz ins Grundgesetz aufgenommen 
werden könne. Vor solchen Komplexitäts-
fallen müssen wir uns hüten: Hier werden 
bewusst so hohe Hürden aufgebaut, dass 
Klimaschutz wieder um Jahre verschoben 
wird“, warnt Stähle.

Der Politik wirft er vor allem Versäumnis 
vor und macht deutlich: „Es gibt jede Menge 
Baustellen, an denen Politiker, die es mit 
dem Klimaschutz ernst meinen, ansetzen 
können, da ist eine Grundgesetz-Änderung 
nicht von hoher Priorität.“

Überlebenstest der Demokratie
Franz Alt, pensionierter ARD-Journalist 
und engagierter Blogger sieht neben der 
Wirtschaft die gesamte Demokratie in 
Gefahr und betrachtet vor allem die Koali-
tionspolitik der letzten Jahre als Bremser 
und Verhinderer einer umweltfreundichen 
Wirtschaft. Politikern wirft er Versagen  
vor, vor allem bei der Energiewende und 
den Fehlern bei der Windkraft: „Diese einst  
boomende Schlüsselindustrie der Energie-
wende wurde – wie zuvor die Solar branche – 
durch eklatante Regierungsfehler zum  
vorhersehbaren Absturz gebracht. Die 

deutsche bis dahin boomende Solarbranche 
hat seither etwa 80.000 Jobs verloren, die 
Windkraftbranche allein im Jahr 2017 um 

die 26.000. Die zukunftsfähigen Energie-
branchen wurden ausgebremst, nur um 
etwa 20.000 veraltete Kohle-Jobs zu retten. 
Kein Wunder, dass der Grünen-Politiker 
Oliver Krischer von einer Windkraft-Ver-
hin de rungspolitik spricht.“, ärgert sich der 
81 jährige Journalist und engagiert sich 
frischer und herzhafter als manch halb so 
alte Politiker.

Generationenübergreifende Beispiele, wie 
sich die Wirtschaft ihre Vorreiterrolle bei 
der Rettung der Umwelt ausbauen kann 
gibt es genügend. Doch mehr denn je  
ist auch jeder einzelne gefordert, egal ob  
Büdchenbesitzer oder Großindustrieller, 
seinen entscheidenen Anteil beizutragen. 
Auch und vor allem auf lokaler Ebene. v

Unser Plan E für 
Bonner Unternehmen.

Intelligente Ladelösungen für Elektromobilität.
Schalten Sie um auf Zukunft: Mit individuellen Komplettlösungen für Ladesysteme bringen wir Elektromobilität jetzt 
auch auf Ihre Firmen-, Mitarbeiter- und Kundenparkplätze. Ob Ladesäule oder Wallbox – verlassen Sie sich auf die 
kompetente Umsetzung aus einer Hand, von der Beratung über die Planung bis hin zum Betrieb. Mehr Informationen 
finden Sie auf stadtwerke-bonn.de/e-mobilitaet im Internet.

AZ_SWB_eMob_IHK_210x160_OKTOBER_RZ.indd   1 29.01.18   09:54

Die öffentliche Lade
infra struktur und die  

individuellen Komplett
lösungen für Ladesysteme  
sind wichtige Bausteine  
für ein Plus an Elektro

mobilität.

„Die zukunftsfähigen 
Energie branchen wurden 

ausgebremst, nur um etwa 
20.000 veraltete Kohle-Jobs 

zu retten.“

Vorschau Oktober 2019 
Infrastruktur, Verkehr  
und Transport – bestens vernetzt

„Über die so genannte  
Belastung der Wirtschaft 

wurde und wird viel  
gejammert. Dabei birgt die 

Transformation hin zu  
einer effizienteren  

und klimafreundlicheren  
Wirtschaft vor allem auch 

Chancen.“

VERLAG SPEZIAL: ENERGIE UND UMWELT VERLAG SPEZIAL: ENERGIE UND UMWELT

40 DIE WIRTSCHAFT SEPTEMBER 2019 41 DIE WIRTSCHAFT SEPTEMBER 2019

Kompetenter Partner in der Region –  
Energiekosten nachhaltig senken mit der IPTro

mit Hilfe der IPTro ein modernes Energie-
managementsystem zu implementieren 
und seine Energieverbräuche binnen fünf 
Jahren um rund zehn Prozent zu reduzieren. 
Ein anderes Kundenbeispiel: MSSC Ahle 
Federn nutzt die in seinem Produktions-
betrieb entstehende Abwärme mittlerweile 
nachhaltig zur Erwärmung seiner Einbrenn-
öfen, die vorher mit Gas betrieben wurden. 
Durch diese von der IPTro entwickelte 
zentrale Umstellung können die jährlichen 
Gaskosten um rund 35.000 Euro gesenkt 
und die CO₂-Emissionen um 184 Tonnen 
reduziert werden.

Wissen zahlt sich aus
„Messen, beraten, optimieren – dieser ganz-
heitliche Ansatz zeichnet uns aus. Wir bieten 
unseren Kunden in puncto Messsysteme 
über innovative Technik hinaus bewertete  
Erkenntnisse, anhand derer Optimierungs-
potenziale im Betrieb von Anlagen aus-

Die auf Energieeffizienz spezialisierte Bera-
tungsschwester IPTro der Stadtwerke Trois-
dorf unterstützt erfolgreich mittelständische 
Unternehmen darin, ihren Ressourcen-
einsatz und Energieverbrauch nachhaltig 
zu senken. Dank Unterstützung der IPTro 
gewannen die beiden Kunden Bäckerei 
Gilgen’s aus Hennef und der Automobil-
zulieferer MSSC Ahle Federn aus Lindlar 
jeweils den renommierten EnergieInnova-
tionsPreis.NRW der EnergieAgentur.NRW. 
Zudem konnte sich Gilgen’s den von der 
Deutschen Energie-Agentur (DENA) bundes-
weit verliehenen Preis „Leuchttürme energie-
effiziente Abwärme“ sichern.

Kostenoptimierung und Umweltschutz
Mit innovativen wie ganzheitlich orien-
tierten Effizienz-Konzepten unterstützt die 
IPTro Unternehmen aus dem gewerblichen 
und industriellen Bereich, ihre Energie-
kosten zu optimieren. Gilgen’s gelang es 

geschöpft werden können“, erklärt IPTro-
Geschäftsführer Guido Krämer. Die IPTro 
steht Kunden in allen Projektphasen als 
kompetenter Partner zuverlässig zur Seite – 
von der Planung bis zum Bau oder zur 
Inbetriebnahme der Energieerzeugungs-
anlagen oder Effizienzsteigerungslösungen. 
Zudem informiert die als Energieberater  
für den Mittelstand akkreditierte IPTro 
beim äußerst komplexen Thema Förder-
mittel über unterschiedliche Optionen und 
bietet konkrete Unterstützung bei der  
Beantragung der Gelder.

„Unser Team vereint Expertise aus den  
Bereichen Energiewirtschaft, Maschinenbau,  
Versorgungs- und Elektrotechnik sowie  
Chemie. Von diesem breit gefächerten Know- 
how profitieren unsere Kunden, denen 
wir maßgeschneiderte, zukunftsorientierte 
Energiedienstleistungen aus einer Hand 
bieten können“, resümiert Krämer.

Energiewende als Chance? 
Profitieren Sie von unserem Know-how! 
  Ganzheitlicher Ansatz – vom Messen bis zur Optimierung 

  Zukunftsorientierte Energiedienstleistungen 

  Individuelle Beratung mittelständische Unternehmen in der Region  

  Maßgeschneiderte Energieeffizienz-Konzepte

Umfasssende Beratungsleistung von  
spezialisierten Energieexperten

Individuelle und nachhaltige Konzepte  
zur Optimierung des Energieverbrauchs

Innovative, intelligente Messverfahren
für ein effizientes Energiemonitoring

messen beraten optimieren

Ihr Direkt-Kontakt

E-Mail:  info@iptro.de
Telefon: 02241 888 620

Wir haben die passenden 
Experten in Troisdorf für Sie!

www.iptro.de/kontakt

           Nutzen Sie  
         unverbindlich 
                    unseren 
                Info-Service! 
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ADVERTORIAL

Mit rund 50 Millionen Euro Jahres-
umsatz, 800 Beschäftigten und der-
zeit 120 Filialen gehört die Bäckerei 
Schneider aus Elsdorf zu den Großen 
der Branche. Im Zuge der Expansi-
on investierte das Unternehmen viel 
Geld in einen Neubau – unter ande-
rem für mehr Energieeffizienz. Die 
Hausbank fand dafür die passenden 
Fördermittel.

Für die allermeisten Menschen ist ein 
„Liebling“ etwas ganz Besonderes und Ein-
zigartiges. Da bilden Jörg Aprath, Wilhelm 
Kühne und André Kunkel keine Ausnahme. 
Sie haben sogar einen gemeinsamen Lieb-
ling – und der heißt auch so: „Schneiders 
Liebling“. Sie haben ihn selbst erfunden, 
er ist für sie einzigartig – aber es gibt 
ihn ziemlich oft. Täglich produzieren sie 
100.000 Stück der leckeren Weizenbrötchen, 
samstags und sonntags sogar 130.000.

Als die drei Männer vor zwölf Jahren 
die Bäckerei Schneider GmbH in Elsdorf 
übernahmen, gab es „Schneiders Liebling“ 
noch nicht. Dafür aber ein „Unternehmen 
mit Entwicklungspotenzial“, erzählt Jörg 
Aprath. Was ihnen bei der Bäckerei Schneider 
gefiel: „Die Produktionskapazitäten in  
Elsdorf waren nicht ausgelastet, sie reich-
ten also aus, um das vorhandene Filialnetz 
rasch ausbauen zu können“, erklärt Kühne. 
Das taten die drei Geschäftspartner: Bei 
der Übernahme waren es 26 Standorte, im 
Frühjahr 2019 liegt die Zahl bereits bei 120. 
In den Jahren 2016 bis 2018 entstand an 
der Daimlerstraße, Wand an Wand mit der 
bereits vorhandenen Produktionsstätte, ein 
zeitgemäßer Neubau mit viel Platz für Ver-
waltung, Produktion, Warenversand sowie 
die Lagerung in Kühl- und Tiefkühlräumen.

Mehr Energieeffizienz – und weniger 
Tilgung
Das Unternehmen investierte rund zwölf 
Mio. Euro – sieben Mio. Euro in Anlagen 
und fünf Mio. Euro in den Bau. „Obwohl 
wir die Eigenkapitalquote stetig erhöhen 
konnten und eine neue Filiale locker aus 
dem Cashflow stemmen könnten, geht eine 
Investition in solcher Höhe nicht ohne  
Finanzierungspartner“, berichtet Aprath. 
Und so banden er und seine beiden Mitunter-
nehmer frühzeitig die Sparkasse KölnBonn 
in die Planung des Erweiterungsbaus ein.

Zuvor hatten sie sich durch Vermittlung der 
Sparkasse KölnBonn eine weitere Unter-
stützung gesichert, nämlich die des Kölner 

Ingenieurbüros K+K Wissen. Der Grund: 
„Wenn man einen Neubau plant, denkt 
man allein schon aus betriebswirtschaft-
lichen Gründen über das Thema Energie-
einsparung nach, denn unsere Produktion 
ist energieintensiv“, sagt Aprath.

Das Nachdenken und die Beratung durch 
die Effizienzexperten mündeten in zahl-
reiche technische Lösungen, die zwar Geld 
kosteten, seit Inbetriebnahme des neuen 
Gebäudes jedoch viel Energie und damit 
Kosten einsparen. Ein Beispiel: Eine Kälte-
verbundanlage. Kühlung und Tiefkühlung 
spielen bei Schneider eine wichtige Rolle, 
denn tagsüber werden in Elsdorf auch viele 
Produkte vorproduziert, die nachts an die 
Filialen ausgeliefert und dort frisch geba-
cken werden. Komplett elektronisch ge-
steuert sorgen effiziente Motoren für einen 
deutlich geringeren Energieverbrauch als 
bei herkömmlichen Kühlsystemen. Positiver 
Nebeneffekt: Auch die entstehende Abwärme 
nutzt man bei Schneider, und zwar für die 
Fußbodenheizung in der Produktionsstätte.

Das von K+K erstellte Wärmekonzept war 
die Basis für die Finanzierungsgespräche 
mit der Sparkasse KölnBonn. Denn natür-
lich wollte diese für den Neubau ein attrak-
tives Finanzierungspaket schnüren – und 
„attraktiv“ heißt in diesem Fall unter Ein-
beziehung von Förderprogrammen.

Ein Förderprogramm, das genau passt
„Nun gibt es allein in Nordrhein-Westfalen 
mehr als 300 Förderprogramme“, weiß 
Sparkassen-Mittelstandsexperte Mario Weber. 
„Doch es kommt darauf an, diejenigen  
herauszufiltern, die wirklich zum konkreten 
Finanzierungsanlass passen“. Deshalb zog 
er seinen Kollegen Toby March, Fachberater 

ADVERTORIAL

Staatliche Förderung für 100.000 Lieblinge
für gewerbliche Fördermittel bei der  
Sparkasse KölnBonn, hinzu.

„Unsere Empfehlung für die Bäckerei 
Schneider GmbH war das KfW-Energie-
effizienzprogramm Abwärme. Der Staat 
gewährt je nach Maßnahme und Größe des 
Unternehmens einen Tilgungszuschuss von 
30 bis 40 % der förderfähigen Investitions-
kosten“, erläutert March. Der Tilgungszu-
schuss reduziert die Kreditschuld und führt 
zu einer Verkürzung der Kreditlaufzeit. 
Ende 2018 wurde dieses Programm zwar 
eingestellt. Es gibt jedoch einen Nachfolger: 
den KfW-Förderkredit „Energieeffizienz und 
Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien 
in der Wirtschaft“. Das Programm sieht so-
gar einen Tilgungszuschuss von bis zu 55 % 
vor. Finanziert werden Maßnahmen, die die 
Strom- oder Wärmeeffizienz deutlich erhö-
hen und damit zur Senkung des Energie-
verbrauchs beitragen.

Gut fürs Wachstum: ein NRW.BANK.
Universalkredit
Damit war ein Teil der Investitionen attrak-
tiv finanziert. Für den gesamten übrigen 
Betrag riet die Sparkasse KölnBonn eben-
falls zu öffentlichen Fördertöpfen, nämlich 
zum Universalkredit der NRW.BANK. Mit 
diesem Kredit stellt das Land Nordrhein-
Westfalen im Zuge seiner Wirtschaftsförder-
ung zinsgünstige Darlehen mit flexiblen 
Laufzeiten für Existenzgründungen, mittel-
ständische Unternehmen und Freiberufler 
zur Verfügung. „Mit diesem Finanzie-
rungspaket waren und sind wir wirklich 
zufrieden“, loben Aprath und seine beiden 
Kollegen.

In der Zwischenzeit wächst das Unterneh-
men weiter. „Wir planen mit rund fünf 
zusätzlichen Standorten pro Jahr“, sagt 
Aprath. Was auch bedeutet: Die Zahl der 
produzierten Backwaren nimmt zu, allen 
voran des Brötchens mit dem schönen  
Namen „Schneiders Liebling“.

Weitere Informationen unter  
mein-firmenkonto.de

Kontakt

Toby March
Sparkasse KölnBonn
Fachberater für  
gewerbliche Fördermittel
Tel. 0221 226 93245

toby.march@sparkasse-koelnbonn.de

Toby March (l.) und Mario Weber (r.) halfen den 
drei Geschäftsführern Willi Kühne, Jörg Aprath 

und André Kunkel (2., 3. und 4. v. l.), den optima
len Finanzierungsmix zu finden.

VERLAG SPEZIAL: ENERGIE UND UMWELT VERLAG SPEZIAL: ENERGIE UND UMWELT
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Preisliste

S: 185 x 256 mm
A: 210 x 297 mm

S: 185 x170 mm
A: 210 x 196 mm

S: 122 x 256 mm
A: 134,5 x 297 mm

S: 185 x 134 mm
A: 210 x 160 mm

S: 90 x 256 mm
A: 102,5 x 297 mm 

S: 185 x 85 mm
A: 210 x101 mm

S: 58 x 256 mm
A: 70 x 297 mm

S: 185 x 65 mm
A: 210 x 91 mm

S: 42 x 256 mm
A: 54,5 x 297 mm

1/1 Seite 2/3 Seite quer 2/3 Seite hoch 1/2 Seite quer 1/2 Seite hoch 1/3 Seite quer 1/3 Seite hoch 1/4 Seite quer 1/4 Seite hoch

1/4 Seite Eck 1/6 Seite Eck 1/6 Seite quer 1/8 Seite quer 1/8 Seite hoch 1/8 Seite Eck 1/12 Seite Eck 
 
1/16 Seite hoch 1/16 Seite quer

S: 90 x 134 mm
A: keins

S: 58 x 134 mm
A: 70 x 160 mm

S: 185 x 50 mm
A: 210 x 76 mm

S: 185 x 32 mm
A: 210 x 58 mm

S: 42 x 134 mm
A: 54,5 x 160 mm

S: 90 x 65 mm
A: keins

S: 58 x 70 mm
A: keins

S: 42 x 65 mm
A: keins

S: 90 x 32 mm
A: keins

Druckunterlagen: druckoptimierte PDF-Dateien
Alle Farbanzeigen müssen in 4c (CMYK) angelegt werden. Bei Anlieferung von nicht repro fähigen  
Vorlagen werden die anfallenden Satzkosten mit 65,– € (netto zzgl. gesetzlicher MwSt.) berechnet.  
Darin enthalten sind zwei Korrekturläufe.

Anlieferung per E-Mail an: az@wirtschaft-brs.de 

S = Formate für Anzeigen im Satzspiegel (Breite x Höhe)
A = Formate für angeschnittene Anzeigen (Breite x Höhe)
zzgl. 3 mm Beschnittzugabe
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Preisliste

FORMAT ORTSPREIS GRUNDPREIS

1/1 Seite 3.923,– € 4.469,– €

2/3 Seite 2.646,– € 3.103,– €

1/2 Seite 2.016,– € 2.368,– €

1/3 Seite 1.365,– € 1.601,– €

1/4 Seite 1.034,– € 1.217,– €

1/6 Seite 724,– € 850,– €

1/8 Seite 540,– € 635,– €

1/12 Seite 367,– € 432,– €

1/16 Seite 293,– € 346,– €

Ortspreis: für Direkt-Kunden im Bezirk der IHK Bonn/Rhein-Sieg bei 
direkter Auftragserteilung

Grundpreis: für Werbeagenturen und Kunden außerhalb des Bezirks 
der IHK Bonn/Rhein-Sieg  
 
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUSCHLÄGE FÜR BESONDERE WERBEFLÄCHEN
2. und 3. Umschlagseite: 20 %
4. Umschlagseite: 25 %

RABATTE
bei Abnahme innerhalb von 12 Monaten
3 Schaltungen: 3 %
5 Schaltungen: 5 %
10 Schaltungen: 10 %
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Preisliste

BEILAGEN
Ortspreis: 133,– € pro 1.000 Exemplare zzgl. 
gesetzlicher MwSt. inkl. Postvertriebsgebühr

Grundpreis: 152,– € pro 1.000 Exemplare zzgl. 
gesetzlicher MwSt. inkl. Postvertriebsgebühr

Format: max. 200 mm breit x 287 mm hoch

Gewicht: max. 25 g Gesamtgewicht und 8 Seiten

Teilbelegung: ab ca. 10.000 Exemplaren nach 
einzelnen Postleitzahlen möglich. Die Abrech-
nung erfolgt nach kompletten Zustellbezirken.

BEIHEFTER
Ortspreis: 156,– € pro 1.000 Exemplare zzgl. 
gesetzlicher MwSt. inkl. Postvertriebsgebühr

Grundpreis: 183,– € pro 1.000 Exemplare zzgl. 
gesetzlicher MwSt. inkl. Postvertriebsgebühr

Format: 200 x 290 mm (mehrseitig auf Anfrage)

Gewicht: 
max. 25 g Gesamtgewicht und 8 Seiten

Belegung: Nur Gesamtausgabe möglich

UMHEFTER
Ortspreis: 6.136,– € zzgl. gesetzlicher MwSt.

Grundpreis: 7.191,– € zzgl. gesetzlicher MwSt.

Format:
Außen: 100 x 241 mm
Innen: 100 x 297 mm

AUFGEKLEBTE WERBEMITTEL
Nur möglich bei Schaltung einer Anzeige im 
Format 1/1 Seite 4c

Ortspreis: 43,60 € pro 1.000 Exemplare

Grundpreis: 51,10 € pro 1.000 Exemplare
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Preisliste

ANLIEFERUNG BEILAGEN UND BEIHEFTER
Ab 10.000 Exemplare + 2 % Zuschuss
(Genaue Spezifikation auf Anfrage)

LIEFERADRESSE FÜR BEILAGEN / BEIHEFTER /
AUFGEKLEBTE WERBEMITTEL
Anlieferung spätestens 8 Werktage  
vor Erscheinen an:
Bonifatius Druck GmbH
Karl-Schurz-Str. 26
33100 Paderborn

Beilagen müssen bei Anlieferung mit einem  
Hinweis auf den Werbeträger, den Verlag und 
die Ausgabe versehen werden.

ZAHLUNGSINFORMATIONEN
- zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung 

ohne Abzug
- 2 % Skonto bei Vorauszahlung und 

Bankeinzugs verfahren

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer.

STORNO
Eine kostenfreie Stornierung ist nur möglich bis 
spätestens 12 Werktage vor dem vereinbarten 
Erscheinen der Insertion. Darüber hinaus wird 
der vollständige Schaltungspreis fällig. Die Stor-
nierung bedarf der Schriftform und kann per 
Post oder per E-Mail erfolgen. Eine telefonische 
oder mündliche Stornierung ist nicht möglich.

BANKVERBINDUNG
Stadtsparkasse Wuppertal
IBAN: DE12 3305 0000 0000 5786 66
BIC: WUPSDE33XXX
UID (VAT): DE209843526
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Reichweitenanalyse 2018

DIE WIRTSCHAFT erscheint insgesamt 10 Mal im Jahr. Der Versand erfolgt einzeln via Postzeitungsdienst – ohne Streuverluste.  
So landet das IHK-Magazin unmittelbar auf den Schreibtischen aller relevanten Entscheidungsträger der regionalen Wirtschaft.

Höchste Reichweite bei Entscheidern im Mittelstand

Quelle: Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2018, KANTAR TNS
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Quelle: Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2018, KANTAR TNS

Reichweitenanalyse 2018

 

 95,58 €  

 99,97 €  

 109,98 €  

 138,25 €  

 156,91 €  

 176,41 €  

 209,25 €  

 232,56 €  

 271,87 €  
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IHK-Kombi West

Stern

Der Spiegel

Focus

Die Zeit

Wams/Wams kompakt

Handwerk Magazin

Capital

Manager Magazin

Welt / Welt kompakt
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75,1% 

43,1% 

40,7% 

39,5% 

39,0% 

31,9% 

29,8% 

29,1% 

27,2% 
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58,3% 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER WPPT : KOMMUNIKATION GMBH FÜR ANZEIGEN UND ANDERE WERBEMITTEL IM MAGAZIN „DIE WIRTSCHAFT“

Die nachfolgenden Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (nach-
folgend „die AGB“) regeln das  
Verhältnis zwischen dem Verlag 
wppt : kommunikation und dem  
Auftraggeber bei der Erteilung und 
Abwicklung von Anzeigenaufträgen 
für das vom Ver lag vermarktete 
Magazin „Die Wirtschaft“ soweit 
schriftlich nicht etwas anderes ver-
einbart wurde. Ferner gelten diese 
AGB sinngemäß auch für die Auf-
träge von Beiheftern, Beiklebern 
oder technischen Sonderausführungen. 
Der Auftraggeber kann diese AGB 
jederzeit auf www.wirtschaft-brs.de
aufrufen, ausdrucken sowie herunter-
laden bzw. speichern.

1. Definitionen
1.1 „Angebot“ im Sinne dieser 

AGB ist das Angebot der 
wppt : kommunikation GmbH (nach-
folgend: „Verlag“) über die Schal-
tung und Veröffentlichung eines 
Werbemittels oder mehrerer Werbe-
mittel in Zeitschriften zum Zwecke 
der Verbreitung. Soweit nicht aus-
drücklich anders als verbindliches 
Angebot bezeichnet, sind Angebote 
des Verlages freibleibend, d. h. nicht 
bindend, und stehen unter dem 
Vorbehalt der Verfügbarkeit der  
angebotenen Leistungen.

1.2 „Anzeigenauftrag“ im Sinne 
dieser AGB ist das Angebot eines 
Auftraggebers über die Veröffent-
lichung einer oder mehrerer Anzeigen 
oder anderer Werbemittel (nach-
folgend insgesamt als „Anzeigen“ 

bezeichnet) eines Werbungtreiben-
den oder sonstigen Inserenten 
(nachfolgend insgesamt als „Wer-
bungtreibende“ bezeichnet) in einer 
Zeitschrift zum Zweck der Ver-
breitung. Auftraggeber kann eine 
Agentur oder direkt ein Werbung-
treibender sein.

1.3 Ein „Abschluss“ ist ein Ver-
trag über die Veröffentlichung 
mehrerer Anzeigen unter Beach-
tung der dem Auftraggeber gemäß 
Preisliste zu gewährenden Rabatte, 
wobei die jeweiligen Veröffent-
lichungen auf Abruf des Auftrag-
gebers erfolgen. Ist im Rahmen  
eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen einge-
räumt, so muss das Erscheinungs-
datum der letzten Anzeige inner-
halb eines Jahres nach Erscheinen 
der ersten Anzeige liegen (nachfol-
gend als „Insertionsjahr“ bezeich-
net), sofern nicht im Einzelfall aus-
drücklich etwas anderes vereinbart 
worden ist.

1.4 Der Verlag kann einen Dritten 
zur Durchführung der Anzeigen-
vermarktung beauftragen. Der  
Beauftragte handelt im Namen  
und auf Rechnung des Verlags.

2. Vertragsschluss
2.1 Bei einem Anzeigenauftrag 

kommt ein Vertrag, soweit nicht 
ausdrücklich anders individuell ver-
einbart, durch Abdruck der Anzeige 
(bei mehreren Anzeigen der ersten 
Anzeige) oder durch Bestätigung 
des Verlags in Textform zustande. 

Sofern ein verbindliches Angebot 
durch den Verlag erfolgt, kommt der 
Vertrag durch die Annahmeerklärung 
des Auftraggebers zustande.

2.2 Soweit Agenturen Anzeigen-
aufträge erteilen, kommt der Ver-
trag, vorbehaltlich anderer schrift-
licher Vereinbarungen, mit der 
Agentur zustande. Die Agentur ist 
verpflichtet, dem Verlag auf Anfor-
derung vor Vertragsschluss einen 
Gewerbenachweis via Handelsregis-
terauszug und einen Mandatsnach-
weis zukommen zu lassen.

2.3 Anzeigenaufträge von Werbe- 
und Mediaagenturen werden nur 
für namentlich genau genannte 
Werbetreibende angenommen. Die 
Werbung für die Produkte oder 
Dienstleistungen eines anderen als 
des bei der Buchung angegebenen 
Werbetreibenden bedarf in jedem 
Fall der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Verlags.

2.4 Sofern der Vermarkter Auf-
träge oder Abschlüsse über Dritte 
vermarkten lässt, handeln diese 
Dritten als Vertreter des Verlags 
und auf dessen Rechnung. 

2.5 Soweit die Gewährung von 
AE nicht ausgeschlossen ist, wird 
für alle Aufträge, die über eine vom 
Verlag anerkannte Werbeagentur 
erteilt werden, eine Mittlergebühr 
von 15 % auf das Rechnungsnetto 
vergütet, d. h. auf die Rechnungs-
summe ohne Mehrwertsteuer nach 
Abzug von Rabatten. Ausgenommen 
davon sind Setup-Gebühren, tech-
nische Kosten sowie Vergütungen 

für Layout- und Kreativleistungen.
2.6 Änderungen und Ergänzun-

gen zu einem Vertrag sowie Abwei-
chungen von diesen AGB bedürfen 
der Textform. Für Vertragsänderun-
gen und -ergänzungen gilt dies auch 
für die Aufhebung dieser Schrift-
formklausel.

2.7 Bei Agenturbuchungen be-
hält sich der Vermarkter das Recht 
vor, Buchungsbestätigungen auch 
an den Auftraggeber der Agentur 
weiterzuleiten.

3. Anzeigenveröffentlichung
3.1 Sollen Anzeigen nur zu be-

stimmten Erscheinungsterminen 
oder an bestimmten Plätzen der 
Zeitschrift veröffentlicht werden,  
so bedarf es hierfür einer ausdrück-
lichen Vereinbarung mit dem Ver-
markter. Die Aufträge für diese  
Anzeigen müssen so rechtzeitig  
bei dem Vermarkter eingehen, dass 
dem Auftraggeber noch vor Anzei-
genschluss mitgeteilt werden kann, 
wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist.

3.2 Ein Ausschluss von 
Konkurrenz anzeigen wird grund-
sätzlich nicht zugesagt.

 4. Pflichten des Auftrag -
gebers und Ablehnungsrecht 
des Verlages
4.1 Der Auftraggeber ist dafür 

verantwortlich, dass die von ihm 
zur Verfügung gestellten Inhalte, 
insbesondere seine Anzeigen, so 
ausgestaltet sind, dass sie nicht  

gegen gesetzliche Bestimmungen 
verstoßen und insbesondere jugend-
schutz-, presse-, wettbewerbs-, 
datenschutz-, straf- und medien-
dienstrechtliche Vorschriften ein-
halten. Im Falle eines Verstoßes ge-
gen Satz 1 stellt der Auftraggeber 
den Verlag von allen etwaigen dem 
Verlag daraus entstehenden Kosten, 
einschließlich der Kosten der Rechts-
verteidigung, vollumfänglich auf 
erstes Anfordern frei. Eine Pflicht 
zur Prüfung der Werbemittel vor 
Schaltung und Veröffentlichung des 
Werbemittels besteht für den Ver-
lag nicht.

4.2 Der Verlag behält sich vor, 
Anzeigen oder andere Werbemittel 
abzulehnen, insbesondere, wenn 
deren Inhalt gegen Gesetze oder 
behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Inhalt vom Deutschen 
Werberat in einem Beschwerde-
verfahren beanstandet wurde oder 
deren Veröffentlichung wegen  
des Inhalts, der Gestaltung, der 
Herkunft oder der technischen 
Form Rechte Dritter oder die Inter-
essen des Verlages verletzt oder 
andere Werbemittel (insbesondere 
Beilagen, Beiheftungen etc.) aus 
technischen Gründen nicht dem 
Objekt beigelegt bzw. beigeheftet 
werden können. Die Ablehnung  
einer Anzeige oder eines anderen 
Werbemittels wird dem Auftrag-
geber unverzüglich mitgeteilt. Bei 
Anzeigen, die in ihrem Erscheinungs-
bild der redaktionellen Gestaltung 
der Zeitschriften entsprechen, be-



hält sich der Verlag im Sinne seines 
publizistischen Auftrages ein Ein-
spruchsrecht vor. Anzeigen, die  
redaktionell gestaltet sind, müssen 
sich eindeutig von der Grundschrift 
des Magazins unterscheiden. Anzei-
gen, die aufgrund ihrer Gestaltung 
nicht als Anzeigen erkennbar sind, 
werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kennt-
lich gemacht.

4.3 Werbemittel, die Werbung 
Dritter oder für Dritte enthalten 
(Verbundwerbung), bedürfen in  
jedem Einzelfall der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des  
Verlages. Die Werbungtreibenden 
sind namentlich zu benennen. Der 
Verlag behält sich die Erhebung  
eines Verbundaufschlags bzw. eine 
abweichende Rabattierung vor.

4.4 Ist der Auftraggeber wegen 
des Inhalts eines Werbemittels be-
reits abgemahnt worden bzw. wird 
abgemahnt oder hat er eine Unter-
lassungsverpflichtungserklärung 
bereits abgegeben oder gibt er eine 
solche ab, ist der Auftraggeber  
verpflichtet, den Verlag hierüber 
unverzüglich zu informieren. Unter-
lässt der Auftraggeber diese Obliegen-
heitspflicht, haftet der Verlag auch 
nicht für den dem Auftraggeber 
durch eine wiederholte Veröffent-
lichung der beanstandeten Anzeigen 
(-inhalte) entstehenden Schaden.

 5. Übermittlung von Druck-
unterlagen
5.1 Für die rechtzeitige Lieferung 

und die einwandfreie Beschaffen-
heit geeigneter Druckunterlagen 
oder anderer Werbemittel ist allein 

der Auftraggeber verantwortlich. 
Sofern nichts anderes mit dem Ver-
markter vereinbart wurde, sind die 
Druckunterlagen über die E-Mail- 
Adresse az@wirtschaft-brs.de anzu-
liefern. Der Auftraggeber ist ver-
pflichtet, digitale Druckunterlagen 
als ordnungsgemäße, insbesondere 
dem im Vertrag genannten Format 
oder den dort enthaltenen techni-
schen Anforderungen – für die Ver-
öffentlichung in digitalen Ausgaben 
sind Vorlagen entsprechend den 
technischen Vorgaben des Verlags 
zur Erstellung und Übermittlung 
von Online-Werbemitteln anzulie-
fern – entsprechende Vorlagen für 
Anzeigen recht zeitig vor Schal-
tungsbeginn zur Verfügung zu stel-
len. Kosten des Verlags für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende Änderungen der Druck-
vorlagen hat der Auftraggeber zu 
tragen.

5.2 Kosten des Verlags für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende Änderungen der Druck-
vorlagen hat der Auftraggeber zu 
tragen. Bei schwierigen Satzarbeiten, 
die einen höheren als den üblichen 
Aufwand erfordern, behält sich der 
Verlag vor, diese dem tatsächlichen 
Aufwand entsprechend in Rechnung 
zu stellen. Vereinbart ist die für den 
belegten Titel nach Maßgabe der 
Angaben in der Preisliste sowie in 
der Auftragsbestätigung übliche 
Beschaffenheit der Anzeigen im 
Rahmen der gegebenen Möglichkei-
ten, die von den Druckunterlagen 
und der von der Druckerei einge-
setzten Technik bestimmt werden. 
Der Auftraggeber hat vor einer digi-

talen Übermittlung von Druckunter-
lagen dafür Sorge zu tragen, dass 
die übermittelten Dateien frei von 
Computerviren sind. Er ist insbe-
sondere verpflichtet, zu diesem 
Zweck handelsübliche Schutzpro-
gramme einzusetzen, die jeweils 
dem neuesten Stand zu entsprechen 
haben. Entdeckt der Vermarkter  
auf einer ihm übermittelten Datei 
Schadensquellen der vorbezeichne-
ten Art, wird der Vermarkter von 
dieser Datei keinen Gebrauch mehr 
machen und diese, soweit zur Scha-
densvermeidung bzw. -begrenzung 
(insbesondere zur Vermeidung des 
Übergreifens der Schadensquelle 
auf die EDV-Anlage des Verlags)  
erforderlich, löschen, ohne dass der 
Kunde in diesem Zusammenhang 
Schadensersatzansprüche geltend 
machen kann. Der Verlag behält 
sich vor, den Kunden auf Schadens-
ersatz in Anspruch zu nehmen, wenn 
durch solche durch den Kunden  
infiltrierte Schadensquellen dem 
Verlag Schäden entstanden sind.

5.3 Wenn ein Auftrag nicht oder 
falsch durchgeführt wird, weil der 
Auftraggeber seine Mitwirkungs-
pflichten verletzt, insbesondere 
Produktionsvorlagen nicht recht-
zeitig, unvollständig und/oder man-
gelhaft oder falsch gekennzeichnet 
abgeliefert wurden bzw. gemäß Ziff. 
5.3 gelöscht wurden, hat der Verlag 
dennoch Anspruch auf die verein-
barte Vergütung.

5.4 Digital übermittelte Druck-
vorlagen für Farbanzeigen können 
nur mit einem auf Papier gelieferten 
Farbproof zuverlässig verarbeitet 
werden. Ohne Farbproof sind Farb-

abweichungen unvermeidbar; sie 
lösen keinen Preisminderungsan-
spruch aus.

5.5 Unabhängig von den digitalen 
Druckunterlagen ist eine schriftliche 
Auftragserteilung mit Motivkenn-
zeichnung erforderlich. Die Anlie-
ferung der Druckunterlagen allein  
bedeutet keine Auftragserteilung.

5.6 Druckunterlagen werden  
nur auf besondere Anforderung an 
den Auftraggeber zurückgesandt. 
Die Pflicht zur Aufbewahrung  
der Druck unterlagen endet einen 
Monat nach der erstmaligen Ver-
öffentlichung der Anzeige oder des 
anderen Werbemittels.

6. Mängel
6.1 Entspricht die Veröffent li-

chung der Anzeige nicht der ver-
traglich geschuldeten Beschaffen-
heit bzw. Leistung, so hat der 
Auf traggeber Anspruch auf Zah-
lungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzanzeige, aber nur in  
dem Ausmaß, in dem der Zweck  
der Anzeige beeinträchtigt wurde. 
Der Verlag hat das Recht, eine Er-
satzanzeige bzw. Ersatzveröffent-
lichung zu verweigern, wenn (a) 
diese einen Aufwand erfordert, der 
unter Beachtung des Inhalts des 
Schuldverhältnisses und der Gebote 
von Treu und Glauben in einem  
groben Missverhältnis zu dem Leis-
tungsinteresse des Auftraggebers 
steht, oder (b) diese für den Verlag 
nur mit unverhältnismäßig hohen 
Kosten möglich wäre. Lässt der Ver-
lag eine ihm für die Ersatzanzeige 
oder die Veröffentlichung des ande-
ren Werbemittels gesetzte ange-

messene Frist verstreichen oder ist 
die Ersatzanzeige/Ersatzveröffentli-
chung erneut nicht einwandfrei, so 
hat der Auftraggeber ein Recht auf 
Zahlungsminderung oder Rückgän-
gigmachung des Auftrages. Bei un-
wesentlichen Mängeln der Anzeige 
oder der Veröffentlichung des ande-
ren Werbemittels ist die Rückgän-
gigmachung des Auftrags ausge-
schlossen.

6.2 Der Auftraggeber wird die 
Anzeige unverzüglich nach Veröffent-
lichung überprüfen. Soweit der Auf-
traggeber Kaufmann ist, müssen 
Mängelrügen unverzüglich nach 
Veröffentlichung gegenüber dem 
Verlag geltend gemacht werden, es 
sei denn, es handelt sich um nicht 
offensichtliche Mängel, dann gilt 
eine Frist von sechs Monaten. Soweit 
der Auftraggeber Verbraucher ist, 
müssen Reklamationen bei offen-
sichtlichen Mängeln binnen zwei 
Wochen, bei nicht offensichtlichen 
Mängeln binnen eines Jahres ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn 
geltend gemacht werden.

6.3 Der Verlag haftet für sämtliche 
Schäden, gleich ob aus vertraglicher 
Pflichtverletzung oder aus unerlaub-
ter Handlung, nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen: (a) Bei 
grober Fahrlässigkeit beschränkt 
sich die Haftung gegenüber Unter-
nehmern auf den Ersatz des typi-
schen vorhersehbaren Schadens; 
diese Beschränkung gilt nicht, so-
weit der Schaden durch gesetzliche 
Vertreter oder leitende Angestellte 
des Verlags verursacht wurde. (b) 
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet 
der Verlag nur, wenn eine wesent-



liche Vertragspflicht verletzt, eine 
Garantie übernommen oder arglistig 
getäuscht wurde. In solchen Fällen 
ist die Haftung auf den typischen 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
Im Falle einer Haftung nur für den 
typischen vorhersehbaren Schaden 
besteht keine Haftung für mittel-
bare Schäden, Mangel folgeschäden 
oder entgangenen Gewinn.

6.4 Alle gegen den Verlag gerich-
teten Ansprüche aus vertraglicher 
Pflichtverletzung verjähren in einem 
Jahr ab dem gesetzlichen Verjäh-
rungsbeginn, sofern sie nicht auf 
vorsätzlichem oder grob fahrlässi-
gem Verhalten beruhen oder es  
sich um eine Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit handelt; in 
solchen Fällen richtet sich die Ver-
jährungsfrist nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

6.5 Bei Ansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz sowie bei 
einer Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit haftet der Verlag 
unbegrenzt nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

7. Probeabzüge
Probeabzüge werden nur auf 

ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Verlag berücksichtigt alle  
Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum 
Anzeigenschluss oder innerhalb  
der bei der Übersendung des Probe-
abzuges gesetzten Frist mitgeteilt 
werden. 

8. Zahlungen
8.1 Die Rechnung ist innerhalb 

der aus der Rechnung ersichtlichen 
Frist zu bezahlen, sofern nicht im 

einzelnen Fall schriftlich etwas  
anderes vereinbart ist. Der Verlag 
behält sich vor, aus begründetem 
Anlass, wie z. B. Neuaufnahme der 
Geschäftsbeziehung, Vorauszah-
lung zum Anzeigenschluss zu ver-
langen. 

8.2 Der Auftraggeber kann gegen 
Ansprüche des Verlags nur mit einer 
unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderung aufrechnen. 
Sofern der Auftraggeber Unterneh-
mer ist, ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur befugt, 
sofern der Gegenanspruch unbe-
stritten oder rechtskräftig festge-
stellt ist und auf demselben Vertrags-
verhältnis beruht.

8.3 Bei Zahlungsverzug werden 
zusätzlich zu den gesetzlichen Ver-
zugszinsen angemessene Mahn-
gebühren erhoben. Der Verlag kann 
darüber hinaus die weitere Ausfüh-
rung des laufenden Anzeigenauf-
trages oder Abschlusses bis zur Be-
zahlung zurückstellen und für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlung 
verlangen.

8.4 Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Lauf-
zeit eines Vertrages das Erscheinen 
weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages zum Anzeigenschluss-
termin und von dem Ausgleich offe-
ner Rechnungsbeträge abhängig zu 
machen.

8.5 Beanstandungen jeglicher 
Art die Rechnung betreffend sind 
unverzüglich, spätestens jedoch 

binnen 2 Wochen in schriftlicher 
oder fernschriftlicher Art anzuzei-
gen. Geschieht dies nicht, verfällt 
ein etwaiger Anspruch auf Rech-
nungsskontierung.

9. Anzeigenbeleg
Der Verlag liefert auf Wunsch ei-

nen Beleg für Anzeigen und andere 
Werbemittel; der Verlag behält sich 
vor, hierfür eine gesonderte Vergü-
tung zu verlangen. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so 
tritt an seine Stelle eine rechtsver-
bindliche Bescheinigung des Ver-
lags über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.

10. Preislisten
10.1 Preise verstehen sich stets 

zuzüglich der jeweils gesetzlich gel-
tenden Umsatzsteuer; das gilt ins-
besondere für in Werbeaufträgen 
und Preislisten genannte Preise.

10.2 Der Verlag ist berechtigt, 
die Preise jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft zu ändern. Preisände-
rungen für Anzeigenverträge sind 
wirksam, wenn sie vom Verlag min-
destens einen Monat vor Veröffent-
lichung der Anzeige angekündigt 
werden; in diesem Falle steht dem 
Auftraggeber ein Rücktrittsrecht 
zu. Das Rücktrittsrecht muss inner-
halb von 14 Tagen in Textform nach 
Zugang der Änderungsmitteilung 
über die Preiserhöhung ausgeübt 
werden. Das Rücktrittsrecht gilt 
nicht für im Dauerschuldverhältnis 
abzuwickelnde Aufträge. Hier treten 
Änderungen der Preisliste sofort in 
Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine 
andere Vereinbarung getroffen ist.

11. Rechteübertragung 
11.1 Der Auftraggeber ist dafür 

verantwortlich, dass die von ihm 
zur Verfügung gestellten Druck-
unterlagen Rechte Dritter nicht 
verletzen. Er erklärt, Inhaber sämt-
licher für die Schaltung und Ver-
öffentlichung der von ihm zur Ver-
fügung gestellten Druckunterlagen 
erforderlichen Nutzungs- und Ver-
wertungsrechte und hierüber ver-
fügungsberechtigt zu sein. Im Falle 
der Anzeigenerstellung durch den 
Verlag erklärt der Auftraggeber zu-
dem, alle zur Erstellung der Anzeige 
erforderlichen Rechte zu besitzen. 
Er stellt den Verlag insofern von  
allen Ansprüchen Dritter auf erstes 
Anfordern frei. Dies umfasst auch 
die Kosten zur Rechtsverteidigung. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, den 
Verlag mit Informationen und Un-
terlagen bei der Rechtsverteidigung 
gegenüber Dritten zu unterstützen.

11.2 Der Auftraggeber überträgt 
dem Verlag an den von ihm zur Ver-
fügung gestellten Druckunterlagen 
die für die Erstellung und die Veröf-
fentlichung der Werbung in Print-, 
Online- und Telemedien aller Art, 
einschließlich Internet, erforderlichen 
nichtausschließlichen urheberrecht-
lichen Nutzungs-, Leistungsschutz-, 
Marken- und sonstigen Rechte, ins-
besondere das Recht zur Vervielfäl-
tigung, Verbreitung, Übertragung, 
Sendung, öffentlichen Zugänglich-
machung, Entnahme aus einer Daten-
bank und zum Abruf, und zwar zeit-
lich und inhaltlich in dem für die 
Durchführung des Auftrags notwen-
digen Umfang. Der Verlag erhält zu-
dem zeitlich unbegrenzt das Recht 

zur Eigenwerbung des Verlags bzw. 
der jeweiligen Objekte. Die vorge-
nannten Rechte werden in allen 
Fällen örtlich unbegrenzt übertragen 
und sind frei auf Dritte übertragbar.

11.3 Etwaige den Angeboten des 
Verlags zugrundeliegende Konzepte 
und Bestandteile sind urheber- und 
wettbewerbsrechtlich geschützt 
und vom Auftraggeber vertraulich 
zu behandeln. Diese Konzepte dürfen 
insbesondere weder in dieser noch 
in abgewandelter Form an Dritte 
weitergegeben noch von dem Auf-
traggeber außerhalb des Vertrags-
umfangs für eigene Zwecke genutzt 
werden.

11.4 Wird im Zusammenhang mit 
der Anzeige eine Grafik oder in 
sonstiger Art und Weise der Name, 
das Logo, das Unternehmenskenn-
zeichen, die Marke, ein Werktitel 
oder eine sonstige geschäftliche 
Bezeichnung verwendet, so gewährt 
der Auftraggeber dem Verlag für 
die Dauer des Vertrages das nicht 
ausschließliche, nicht übertragbare 
Recht zur Nutzung der Grafik oder 
der entsprechenden Zeichen in der 
jeweiligen Anzeige.

11.5 Vom Verlag für den Auftrag-
geber gestaltete Anzeigenmotive 
(Promotions) dürfen nur für Anzei-
gen in den dafür bei dem Verlag  
gebuchten Titeln/Ausgaben verwen-
det werden. Weitere Rechte werden 
nicht eingeräumt.

12. Laufzeit
12.1 Der Vertrag endet mit Ablauf 

der vereinbarten Vertragslaufzeit.
12.2 Das Recht zur außerordent-

lichen Kündigung aus wichtigem 



Grund nach vorheriger Abmahnung 
bleibt hiervon unberührt. Die Kün-
digung hat schriftlich zu erfolgen. 
Ein Recht zur fristlosen Kündigung 
aus wichtigem Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn eine der Parteien 
trotz einer schriftlichen Abmah-
nung wiederholt eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzt, eine fort-
dauernde Vertragsverletzung inner-
halb angemessener Frist nicht  
abstellt oder deren Folgen nicht  
beseitigt, gegen eine und/oder  
beide Parteien und/oder gegen die 
vom Verlag vermarktete Zeitschrift 
infolge einer vertragsgegenständ-
lichen Leistung eine Abmahnung 
erfolgte und/oder eine einstweilige 
Verfügung erwirkt wurde oder für 
den Verlag der begründete Verdacht 
besteht, dass der Auftraggeber oder 
die von ihm zur Verfügung gestellten 
Inhalte gegen geltende rechtliche 
Bestimmungen, insbesondere des 
Strafgesetzbuches oder die gelten-
den Werberichtlinien, verstößt bzw. 
verstoßen hat; ein begründeter Ver-
dacht besteht, sobald dem Verlag 
auf Tatsachen gestützte Anhalts-
punkte für einen Verstoß gegen 
rechtliche Bestimmungen vorliegen, 
insbesondere ab der Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens gegen den 
Verlag, den Auftraggeber und/ oder 
gegen die vom Verlag vermarkteten 
Zeitschriften bzw. ab der Aufforde-
rung zu einer Stellungnahme durch 
die zuständigen Stellen. Ein Grund 
zur fristlosen Kündigung ist auch 
gegeben, wenn über das Vermögen 
eines Vertragspartners ein Insol-
venzverfahren eröffnet oder man-
gels Masse nicht eröffnet bzw.  

ein diesbezüglicher Antrag gestellt 
wird und der betroffene Vertrags-
partner trotz entsprechender Auf-
forderung die offenbare Unbegrün-
detheit des Antrags nicht binnen 
einer angemessenen Frist nach-
weist. Ein Grund zur fristlosen Kün-
digung besteht darüber hinaus, 
wenn gegen eine der Vertragspar-
teien Vollstreckungsmaßnahmen 
ausgebracht und nicht innerhalb 
von einem Monat aufgehoben wurden.

13. Störungen des Vertrags-
verhältnisses bei höherer Gewalt
Bei Betriebsstörungen oder in 

Fällen höherer Gewalt, Arbeits-
kampf, Beschlagnahme, Verkehrs-
störungen, allgemeiner Rohstoff- 
oder Energieverknappung und 
dergleichen – sowohl im Betrieb 
des Verlag als auch in fremden Be-
trieben, deren sich der Verlag zur 
Erfüllung seiner Verbindlichkeiten 
bedient – hat der Verlag Anspruch 
auf volle Bezahlung der veröffent-
lichten Anzeigen, wenn das Ver-
marktungsobjekt mit 80 % der im 
Durchschnitt der letzten vier Quar-
tale verkauften oder auf andere 
Weise zugesicherten Auflage vom 
Verlag ausgeliefert worden ist. Bei 
geringeren Auslieferungen wird  
der Rechnungsbetrag im gleichen 
Verhältnis gekürzt, in dem die zu-
gesicherte Auflage zur tatsächlich 
ausgelieferten Auflage steht. Der 
Verlag behält sich vor, aus aktuel-
lem Anlass Erscheinungstermine  
zu verschieben. Dem Auftraggeber 
erwachsen daraus keinerlei Ansprü-
che gegenüber dem Verlag.

14. Einschaltung Dritter
Der Auftraggeber bedarf zur voll-

ständigen oder teilweisen Übertra-
gung seiner Rechte und Pflichten 
aus dem Anzeigenauftrag der vor-
herigen schriftlichen Zustimmung 
des Vermarkters. Der Verlag ist  
berechtigt, sich zur Erfüllung seiner 
Verbindlichkeiten aus dem Anzeigen-
auftrag Dritter zu bedienen.

15. Vertraulichkeit und Presse
15.1 Soweit nicht schriftlich an-

ders vereinbart, werden die Vertrags-
parteien Einzelheiten des Vertrags-
verhältnisses, insbesondere die 
Preise und Konditionen, sowie über 
Geschäftsgeheimnisse, von denen 
sie im Rahmen der Vertragsdurch-
führung unmittelbar oder mittelbar 
durch die jeweils andere Partei 
Kenntnis erlangen, streng vertrau-
lich behandeln. Dies gilt nicht, 
wenn eine Offenlegung gerichtlich 
oder behördlich angeordnet wird 
oder zur gerichtlichen Durchset-
zung eigener Rechte gegen die  
jeweils andere Vertragspartei er-
forderlich ist. Der Vermarkter ist 
darüber hinaus berechtigt, den  
Inhalt des Anzeigenauftrags den 
gemäß Ziffer 16 eingeschalteten 
Dritten sowie verbundenen Unter-
nehmen gemäß §§ 15 ff. Aktien-
gesetz offenzulegen. Die Verpflich-
tung besteht während der gesamten 
Vertragslaufzeit und unbegrenzt 
über eine Beendigung hinaus.

15.3 Presseerklärungen sowie 
sonstige öffentliche Verlautbarun-
gen gegenüber Dritten über die  
Geschäftsbeziehung zwischen dem 
Verlag und dem Auftraggeber oder 

bezüglich der Details getroffener 
Vereinbarungen bedürfen der  
vorherigen Freigabe des Verlags. 
Dies gilt ebenso für Logoveröffent-
lichungen für vom Verlag gelieferte 
Logos.

16. Schlussbestimmungen
16.1 Etwaige zusätzliche in der 

Preisliste enthaltene Geschäfts-
bedingungen gelten ergänzend  
zu diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen.

16.2 Soweit nach diesen Allge-
meinen Geschäftsbedingungen 
Schriftform erforderlich ist, wird 
diese durch die Textform gewahrt.

16.3 Änderungen der AGB wer-
den dem Auftraggeber schriftlich 
mitgeteilt. Sie gelten als vom Auf-
traggeber genehmigt, sofern dieser 
nicht binnen eines Monats ab Mit-
teilung schriftlich widerspricht.

16.4 Allgemeine Vertrags- oder 
Geschäftsbedingungen des Auftrag-
gebers werden hiermit ausdrücklich 
ausgeschlossen. Dies gilt auch 
dann, wenn den Bedingungen des 
Auftraggebers nicht ausdrücklich 
widersprochen wurde und/oder der 
Verlag die Leistungen wider-
spruchslos erbringt, d. h. Werbemit-
tel widerspruchslos geschaltet und 
veröffentlicht werden.

16.5 Erfüllungsort ist der Sitz des 
Verlags. Im Geschäftsverkehr mit 
Kaufleuten, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder bei öf-
fentlich-rechtlichen Sondervermö-
gen ist bei Klagen Gerichtsstand 
der Sitz des Verlags. Bei Nichtkauf-
leuten bestimmt sich der Gerichts-
stand nach den gesetzlichen Vor-

schriften. Es gilt deutsches Recht 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

16.6 Sollten einzelne Bestim-
mungen des Vertrages einschließ-
lich dieser Regelungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder soll-
te der Vertrag eine Lücke enthalten, 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen oder Teile solcher 
Bestimmungen unberührt. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich,  
anstelle einer unwirksamen Bestim-
mung eine gültige Vereinbarung  
zu treffen, deren wirtschaftlicher 
Erfolg dem der unwirksamen so 
weit wie möglich nahekommt.
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